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mit Mehrheit ab. Gründe, die zur Zu-

rückweisung des Verordnungsent-

wurfes führten, sind unter anderem 

die Folgenden: 

Zuckergehalt von Beikost

Die Abgeordneten kritisierten, dass 

der derzeitige Entwurf der delegier-

ten Verordnung keine ausreichen-

den Maßnahmen vorsehen würde, 

um Säuglinge und Kleinkinder vor 

der Entwicklung von Adipositas zu 

schützen. Der VO-Entwurf legiti-

miere ihrer Meinung nach weiterhin 

einen Zuckergehalt, der 30 % des ge-

samten Energiegehalts von Beikost 

ausmache. Solch hohe Zuckergehalte 

widersprächen laut den Abgeordne-

ten den Gesundheitsempfehlungen 

der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO), denen zufolge nicht mehr als 

10 % der gesamten Energiezufuhr 

aus freien Zuckern stammen solle, 

da eine erhöhte Zuckeraufnahme, 

vor allem im frühen Alter, sowohl in 

Zusammenhang mit einem Anstieg 

der Fettleibigkeitsrate in der Kind-

heit stehen soll als auch die sich ent-

wickelnden Geschmackspräferenzen 

von Kindern beeinfl usse. Das Parla-

ment forderte daher eine Erniedri-

gung des zulässigen Zuckerhöchst-

gehalts in Übereinstimmung mit den 

Empfehlungen der WHO. 

Zum Geltungsbeginn der Verord-

nung (EU) Nr. 609/2013 über Le-

bensmittel für spezielle Verbrau-

chergruppen wurde die bisherige 

Rahmenrichtlinie 2009/39/EG am 20. 

Juli 2016 aufgehoben und mit ihr 

auch – zuzüglich der Übergangfris-

ten der delegierten Rechtsakte – alle 

derzeit geltenden Richtlinien im Be-

reich der „diätetischen Lebensmit-

teln“ (Art. 20 VO 609/2013), darun-

ter die Richtlinie 2006/125/EG über 

Getreidebeikost und andere Beikost 

für Säuglinge und Kleinkinder.

Delegierte Verordnung

Ergänzend zur VO (EU) Nr. 609/2013 

strebt die EU Kommission – ermäch-

tigt gemäß Art. 11 (1) VO 609/2013 

– den Erlass einer delegierten Ver-

ordnung an, um die besonderen 

Anforderungen an die Zusammen-

setzung und Kennzeichnung von 

Getreidebeikost und anderer Bei-

kost für Säuglinge und Kleinkinder 

zu regulieren.

Erster Entwurf gescheitert

Einen Entwurf dieser delegierten 

Verordnung zur Regelung von Bei-

kost legte die EU-Kommission gegen 

Ende letzten Jahres vor. Das Europä-

ische Parlament lehnte diesen Ent-

wurf allerdings am 20. Januar 2016 
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Nach über dreißig Jahren wurde das Konzept der Lebensmittel für eine 

besondere Ernährung (sog. diätetische Lebensmittel) auf europäischer 

Rechtsebene aufgegeben und durch das neue Konzept der „Lebensmittel 

für spezielle Verbrauchergruppen (FSG)“ ersetzt. 

Was hat dies zur Folge für Getreidebeikost und andere Beikost für Säug-

linge und Kleinkinder?
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Vorhaben, die Europäische Behörde 

für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zu- 

rate zu ziehen und auf Basis der von 

der EFSA ausgearbeiteten aktuali-

sierten wissenschaftlichen Empfeh-

lungen, die Anforderungen an die 

Zusammensetzung und Kennzeich-

nung von Beikost zu überarbeiten.

Bezüglich des geforderten Ver-

bots neuer Technologien, wie bei-

spielsweise Nanotechnologien, ver-

weist die Kommission auf Art. 9 

Abs. 2 VO 609/2013, gemäß dem un-

ter anderem in Beikost kein Stoff in 

einer solchen Menge enthalten sein 

darf, der die Gesundheit der Säug-

linge und Kleinkinder gefährden 

würde. Dies ist bei Nanomateria-

lien gegebenenfalls anhand geeig-

neter Testverfahren nachzuweisen. 

Diese rechtliche Vorgabe ist in Kom-

bination mit anderen europäischen 

Rechtsvorschriften – wie beispiels-

weise die Regelungen zu GVO oder 

die kürzlich überarbeitete Novel 

Food Verordnung – nach Ansicht der 

Kommission ausreichend, um neue 

Technologien zu regeln.

Ausblick

Aufgrund der zahlreichen Diskussi-

onspunkte steht die geplante dele-

gierte Verordnung hinsichtlich der 

besonderen Anforderungen an die 

Zusammensetzung und Kennzeich-

nung von Getreidebeikost und an-

Zeitpunkt der Einführung von 

Beikost

Überdies forderten die Abgeordne-

ten, dass die Kennzeichnung und 

Vermarktung von Beikost klarstel-

len solle, dass diese Produkte nicht 

für Säuglinge mit einem Alter jün-

ger als sechs Monate geeignet seien. 

Die Empfehlung des ausschließlichen 

Stillens während der ersten sechs Mo-

nate dürfe aus Sicht der Abgeord-

neten nicht untergraben werden. 

Analog der derzeit noch geltenden 

Richtlinie 2006/125/EG hätte der ab-

gelehnte VO-Entwurf weiterhin eine 

Vermarktung der Beikost ab dem 

4. Monat gestattet.

Neue Technologien

Des Weiteren waren die Abgeordne-

ten der Meinung, dass im Rahmen 

des Vorsorgeprinzips neue Techno-

logien wie GVO (gentechnisch ver-

änderte Organismen) und Nanotech-

nologien, deren langfristige Risiken 

nicht bekannt seien, keine Anwen-

dung in Beikost fi nden sollten. 

Reaktionen der EU-
Kommission

Den Einwänden bezüglich des Zu-

ckergehalts (Zusammensetzung) und 

des angemessenen Alters zur Einfüh-

rung von Beikost (Kennzeichnung) 

entgegnete die Kommission mit dem 

bereits seit Längerem bestehenden 
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derer Beikost für Säuglinge und 

Kleinkinder im Rahmen des neuen 

Diätrechts (VO 609/2013) somit wei-

terhin noch aus.

Die Kommission erteilte der EFSA 

bereits am 25. Juli 2016 das Mandat 

zur Ermittlung des angemessenen Al-

ters für die Einführung von Beikost 

(Commission request for an update 

of the scientifi c opinion on the ap-

propriate age for introduction of 

complementary feeding for infants; 

Mandat 2016-0150). Die Fertigstel-

lung dieser wissenschaftlichen EFSA 

Stellungnahme ist derzeit für Ende 

Dezember 2017 geplant.

Ebenfalls wird die EU-Kommission 

in Q4/2016 der EFSA das Mandat er-

teilen, die Anforderungen an die Zu-

sammensetzung von Beikost zu ak-

tualisieren. Derzeit wird mit einer 

Fertigstellung diesbezüglicher Ar-

beiten im 2. Quartal 2018 kalkuliert, 

da zunächst eine Datensammlung als 

Grundlage für die Arbeiten der EFSA 

angedacht ist.

Erst auf Basis dieser beiden wis-

senschaftlichen Stellungnahmen der 

EFSA wird die EU-Kommission dem 

Parlament einen neuen Verord-

nungsentwurf vorlegen. Dement-

sprechend wird die neue delegierte 

Verordnung hinsichtlich der beson-

deren Anforderungen an die Zusam-

mensetzung und Kennzeichnung von 

Getreidebeikost und anderer Beikost 

für Säuglinge und Kleinkinder noch 

länger auf sich warten lassen.  
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